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Unsere Instruktion geht picht weiter; sie bleibt
hier stehen.

Oh ich will nicht vergessen, dass kürzlich
ein neues Scbiessreglement gedruckt worden ist.
Dieses Reglement stellt grössere Anforderungen,
eröffnet einen neuen Gesichtskreis und bat sogar
den Mut, zu erklären, dass der Schiessunterricht
des Soldaten mit Rücksicht auf den Krieg und
nicht für blosse Wettschiessen stattfinden soll.
Unstreitig ist dieses ein grosser Fortschritt und eine

grossartige Anstrengung des gesunden Sinnes,
welche jedermann rückhaltslos anerkennen muss.
Wollte man nun aber annehmen, dass alles auf
das Ziel losgehen und auch dort anlangen werde,
weil ein paar Ideen auf Papier geschrieben und
dieses mit der ministeriellen Unterschrift
versehen worden, so wäre das ein grosser Irrtum.

Leider bedeutet das Reglement nicht das Ende,
sondern den Anfang der Arbeit und kann nicht
ohne eine ganze Serie vorhergehender
unumgänglicher Massregeln eingebürgert werden.

Das neue Reglement kann mit unsern
gegenwärtigen Einrichtungen nicht ins Praktische
umgesetzt werden; es ist unanwendbar und wird
für die Armee so lange ein toter Buchstabe

bleiben, bis man ihr folgendes bewilligt:
1) eine tüchtig organisierte Normalschule,

welche dem Waffenstudium dasjenige ihrer
Anwendung beifügt und die Taktik mit der Schiessübung

verbindet;
2) einen Kommandanten von höherer Charge,

welcher Autorität und militärisch-wissenschaftliche

Kenntnisse besitzt und mit den Führern
der Armee in direkter Verbindung steht, ferner
soll er bereit sein zu handeln und nicht erst
seine Zeit mit Vorbereitungsstudien und Experimenten

verlieren müssen. Die zu einer solchen

Aufgabe befähigten hohen Offiziere sind allerdings

nicht sehr zahlreich, gewiss aber werden

einige zu finden sein ; wir kennen wenigstens zwei
oder drei derselben persönlich;

3) die Organisation des Unterrichtswesens :

a) durch Kurse, dazu bestimmt den Höhepunkt
der theoretischen Kenntnisse stetsfort
festzuhalten; b) durch Informationskurse mit der

Bestimmung, durch gut geleitete Übungen der

Waffenanwendung und wiederholte Versuche vor
hohen Offizieren und Korpschefs den Truppenkörpern

die Führung des Feuergefechtes in
wirksamster Weise klar zu machen;

4) Regionale Schulen, wo Instruktoren für die

Truppenkörper gebildet und die Rezitationen aus
Handbüchern durch klare und praktische
Instruktionen ersetzt werden ;

5) sollte man sich bestreben, die Truppenkorps
mit allem zur fruchtbringenden Erteilung des

Unterrichtes Notwendigen auszustatten, d. h.
ihnen Schiessplätze, Manöverfelder, Schiessein¬

richtungen mit beweglichen und verschwindenden

Scheiben u. s. w. zu geben, besonders aber, sie

von den 1874er Gewehren und deren Patronen

befreien;
6) endlich sollten die Hauptleute der

erdrückenden Last und schwer zu tragenden
Verantwortung für die Kompagniemagazine enthoben

werden, welche die Soldaten, deren ganze Zeit
dem militärischen Stadium gewidmet sein sollte,
zu Rechnungsbeamten des Bekleidungswesens,
oder — um das wahre Wort, so demütigend es

auch sein mag, anzuwenden — zu Magazinhütern
erniedrigt.

Die Einführung der Kompagniemagazine hatte

gewiss manches Gute, aber niemals hätte man
ihnen einen solchen Umfang geben sollen, dass

die Sorge für dieselben den Hauptmann von
seinen wichtigeren Geschäften, besonders dem

Unterricht des Soldaten, abzieht. Unbedingt muss

er wieder von einem Teil dieses Amtes enthoben

und ihm die Initiative, das Leben in der freien

Luft und die Freiheit seiner Handlungen
zurückgegeben werden. Erst dann, wenn der Hauptmann

air seine Thätigkeitsmittel besitzt, hat man

wirklich das Recht, ihn für den Unterricht seiner

Kompagnie verantwortlich zu machen und ihm
zu beweisen, wenn er sich nicht auf der Höhe

zeigt, dass das Land nicht gewillt sei, unfähige
Diener zu behalten.

Man möge sich nicht täuschen, — hier ist
das Heil, hier ist das geistige Leben der Armee.

Wie wir schon am Anfange dieses Artikels
ausgeführt, hat Deutschland einen grossen
Vorsprung, und es ist höchste Zeit, sich auf dem

gleichen Wege zu beeilen. Oder wollen wir
vielleicht vorher eine neue Niederlage abwarten

Handbuch der Uniformkunde von Richard
Knötel. Mit über 1000 Einzelabbildungen

auf 100 vom Verfasser gezeichneten
Tafeln. Leipzig, Verlag von J. J. Weber.

In Original-Leinenband. Preis Fr. 8. —.
(Mitgeteilt.) In Trachtenwerken kann die

Geschichte der Uniformierung nur gestreift werden,
weil das Gebiet so umfangreich ist, dass es eine

eigene Behandlung für sich verlangt. Nicht nur
in der deutschen, sondern überhaupt in der
gesamten Weltliteratur giebt es kein Werk, das

die Geschichte der Uniformen aller europäischen
Heere verfolgt, so ausgezeichnete Spezialschriften
über einzelne Armeen und Perioden auch
vorhanden sind. Hauptsächlich dieser Umstand
veranlasste den Verfasser, der durch langjährige,
eingehende Studien mit dem Gegenstande
vertraut ist, zur Herausgabe seines Buches, in dem
die hauptsächlichsten charakteristischen
Erscheinungsformen in Wort und Bild vorgeführt werden.

Der Umstand, dass die Abfassung des
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Textes wie die Anfertigung der Illustrationen in
derselben Hand lag, machte es möglich, dass

Wort und Bild sich thunlichst gegenseitig
ergänzen. Die Bilder ersparten meist eingehende
Beschreibungen des Schnittes der Uniformen, der
Form der Kopfbedeckungen u. s. w., während der

Text wieder die nötigen Farbenangaben enthält.
Die farbige Wiedergabe der Bilder würde den

Preis des Buches unverhältnismässig gesteigert
haben.

Der Patrouillendienst im Felde, unter besonderer

Berücksichtigung russischer Verhältnisse.

Zusammengestellt von Frhr. v. T., Premierlieut.

Berlin 1895, Verlag der Liebeischen

Buchhandlung. 20 S. Preis — Cts.
Enthält einige Angaben über Meldungen, die

russische Armee und die Beschaffenheit des

Geländes und zwar besonders der Wege in Russland.

Wir finden auch eine Abbildung der
russischen Vorposten. Vor den Feldwachten stehen

kleine Posten von je 4 Mann, ähnlich wie sie

bei uns in früherer Zeit im Gebrauch waren.
Endlich sind noch einige russische Sätze, um
sich nach dem Namen von Ortschaften, Richtung

der Wege u. s. w. zu erkundigen,
beigefügt. Für uns ist die Arbeit wertlos.

Eidgenossenschaft ;

: ¦-.' ; 1 :•! :'

— (Armeekorps-Manöver.) Das Programmfür die
diesjährigen Armeekorpsmanöver ist
folgendes: 30. August: Diensteiutritt des Korpsstabes in
Winterthur und der Divisionsstäbe, und zwar der VI.
Division in Oerlikon und der VIL Division in Gossau

(St. Gallen). 31. August : Diensteintritt der Infanterie-
Brigadestäbe, nämlich elfte Brigade in Winterthur,
zwölfte Brigade in Zürich, dreizehnte Brigade in
Bischofszell, vierzehnte Brigade in Wyl. Am 1. September

: Diensteintritt der Infanterie-Regimentsstäbe und
zwar für Regiment 21 in Hettlingen, Regiment 22 in
Neftenbach, Regiment 23 in Engstringen, Regiment 24
in Höngg, Regiment 25 in Bischofszell, Regiment 26 in
St. Gallen, Regiment 27 in Wyl, Regiment 28 in Flawil.

Vom 2. bis 5. September : Kompagnie-, Bataillonsund

Regimentsübungen.
Sonntag den 6. September : Ruhetag. Am 7.

September : Brigadegefechtsexerzieren.
Am 8. Sept. : Manöver von Regiment gegen

Regimentim Umkreis der Vorkurs-Kantonnements.
Am 9. und 10. September : Manöver von Brigade
gegen Brigade, nnd zwar für die VI. Division
zwischen Eglisau und Oberglatt, für die VII.
Division zwischen Utzwil und Aadorf.

Am 11. und 12. September : Manöver von Division
gegen Division, zwischen Turbenthal und Wallisellen.

Sonntag den 13. September : Ruhetag,
Unterbrechung des Kriegszustandes vom 12. abends bis 14.
früh. Am 14. nnd 15. Sept.: Übungen von Division
gegen Division im Glatthaie.

Am 16. Sept. : Manöver des Armeekor ps
gegen einen markierten Feind, zusammengesetzt aus dem

Kavallerieregiment 5, Guidenkompagnie 5 und von drei
Rekrutenbataillonen der Schulen I, IV und VIII unter
dem Kommando von Oberst Bollinger.

Am 17. Sept: Inspektion des Armeekorps
bei Bülach. Am 18. und 19. Sept.: Entlassung der

Truppenstäbe. Das Hauptquartier des Armeekorps
befindet sich vom 31. August an in Winterthur.

— (Das Kommando des Inf.-Regiments Nr. 22 A.) hat,
wie die „N. Z. Ztg." mitteilt, das eidg. Militärdepartement

an Stelle des erkrankten Hrn. Oberstlieut. Faul
Usteri dem Hrn. Oberstlieut. Th. Schiùder, Kommandant
des Landwehrregiments 21, für die Dauer des

Truppenzusammenzuges übertragen.

— (Missionen Ins Ausland.) An die italienischen
Herbstmanöver wird Generalstabs-Oberstlieutenant Leupold in
Bern abgeordnet, zu den österreichischen Herbstmanövern
(bei Csakathorn) Infanterie-Oberstlieutenant Grieb in
Burgdorf und Major Moser, Instruktor I. Klasse in Bern,
zu den deutschen Herbstmanövern Oberstbrigadier Heller
in Luzern und Infanterie-Oberstlieutenant Bertschinger
in Lenzburg.

— (Zn den französischen Manövern des 12. und 17.

Armeekorps) werden abgeordnet die HH. R. Brnnner in
Bern, Oberstlieutenant im Generalstab, und Artilleriemajor

Chauvet, Instruktor IL Klasse der Artillerie in
Thun.

ZUrich. Die Unteroffiziere und Soldaten der Bataillone
70 und 71 richten, liest man im „Anzeiger des Bezirks

Horgen", au den Kantonsrat das Gesuch, es möchte
ihnen für die Tage nach dem Aussersihler Krawall, an
denen sie im Dienst standen, eine Soldzulage gewährt
werden. Die Unterscbriftenbogen sollen sich rasch mit
Unterschriften füllen.

Es ist zu hoffen, dass das Begehren fruchtlos sein

werde. Die Bewilligung der Soldzulage würde einen
bösen Präcedenzfall bilden nnd es wäre zu besorgen,
dass bei jedem besonderen Dienst ähnliche Forderungen
gestellt werden. Wenn jemand eine Zulage verdient

hat, wären es die Rekruten. Diese hatten bei dem
niedern Rekrutensold einen anstrengenden Dienst zu
versehen. Wenn man ihnen für die Tumulttage den Sold

wie in Wiederholungskursen und Feldration bewilligt
hätte, wäre dieses eher gerechtfertigt gewesen. Eine
Verpflegszulage hätte sich durch Art. 155 des

Verwaltungsreglements begründen lassen.

Uri. (Steuerpflicht des Bundes.) Laut den Verhandinngen
des Regierungsrats findet im Oktober zwischen den

Vorstehern des eidgenössischen Justiz- und Militärdepartements

und den Kantonen Uri, Tessin, Waadt nnd Wallis
eine Konferenz statt betreffend die Frage der Salzeinfuhr

in die Armeemagazine. Es wird sich dabei um die

Frage handeln, ob die Eidgenossenschaft für ihren
Bedarf auch dem kantonalen Salzregal pflichtig ist.
Bekanntlich hat diese Angelegenheit s. Z. zu einem Konflikt

zwischen dem Bund nnd dem Kanton Waadt Anlass

geboten.
Diese von den Zeitungen gebrachte Nachricht ist sehr

befremdend. Das Gesetz über die Militärorganisation

vom 13. Nov. 1874 bestimmt in
Art. 222 folgendes: „Allefür den eidgenössischen
Militärdienst erforderlichen Lebensmittel nnd Getränke sind

von derBezahlung aller Art Steuern,
Abgaben und Ko ns umogebühr en in den
Kantonen und Gemeinden befreit.

„Dasselbe gilt von den Militäranstalten und
Militärwerkstätten der Eidgenossenschaft, die mit keinerlei
kantonalen oder Gemeindesteuern belastet werden dürfen."

Nach dieser Bestimmung werden wohl die Kriegsvorräte

iu den Befestigungen nnd Armeemagazinen von den
Kantonen nicht besteuert werden dürfen.


	Handbuch der Uniformkunde [Richard Knötel]

